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LEGENDE:

Liechtensteinklammstraße - Sonderpädagogisches Zentrum

STADTGEMEINDE ST. JOHANN IM PONGAU

BEBAUUNGSPLAN DER GRUNDSTUFE

GZ: 8611/13

KG: Plankenau  55121

Ger. Bez.: St. Johann/Pg.

Vermessung: 09.10.2013

Planverfassung: 10.10.2013
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Verordnungstext

Mindestfestlegungen gemäß §51 Abs. 2, ROG

Straßenfluchtlinien:

Die Straßenfluchtlinie ist gemäß Plandarstellung fixiert.

Verlauf der Gemeindestraßen:

Die bestehenden Gemeindestraßen sind gemäß Plandarstellung als Verlauf der Gemeindestraßen

gekennzeichnet.

Baufluchtlinien:

Die Baufluchtlinien sind gemäß Plandarstellung festgelegt.

Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen:

Die bauliche Ausnutzbarkeit ist mittels einer maximalen Grundflächenzahl von 0,55 festgelegt.

Bauhöhen:

Die Bauhöhen sind mit maximalen First- und Traufhöhen gemäß Plandarstellung festgelegt.

Erfordernis einer Aufbaustufe:

Das zwingende Erfordernis der Erstellung eines Bebauungsplanes der Aufbaustufe wird nicht

festgelegt.

Sonstige Festlegungen gemäß §53 Abs. 2, ROG

Baugrenzlinien:

Es sind die Baugrenzlinien gemäß Plandarstellung festgelegt.


